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Zur Sitzung   
Rat der Stadt Niederkassel 28.09.2006 öffentlich Entscheidung 
 

Beratungs- 
gegenstand 

Sanierungsgebiet "Ortskern Niederkassel" 
hier: Gebiet "Bauhof-Areal", Festlegung als förmliches Sanierungsgebiet nach § 
142 Abs. 1 BauGB 

 
Haushaltsmittel 
vorhanden

 
ja 

Wenn ja 
Haushaltsstelle:

Wenn nein 
Deckungsvorschlag:

  nein             
  entfällt   
Stellungnahme Kämmerer: 
      

 
Sachverhalt: 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
Die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Niederkassel“ gemäß § 142 Abs. 1 BauGB vom 
05.06.2003 hat das Ziel, städtebaulichen Missständen, die die Entwicklung des Ortskerns hemmen, zu begegnen. 
Grundlage der Festlegung war das Stadtmarketing- und Entwicklungskonzept Niederkassel 2002. Dieses Konzept 
ist in einem transparenten Prozess unter enger Einbeziehung des Rates, der Verwaltung sowie der Meinungsträger 
und Schlüsselpersonen gemeinsam erarbeitet worden. Parallel zu dem Beteiligungsprozess wurden 
Fachplanungen erstellt, deren Zwischenstände in einer Vielzahl von Workshoprunden und in öffentlichen 
Veranstaltungen erörtert wurden. Durch die umfangreiche Beteiligung sämtlicher, an der Entwicklung 
Niederkassels Interessierter, konnten mehrheitlich getragene Ergebnisse erzielt werden. Diese wurden in den 
städtischen Gremien schrittweise im Sinne einer Selbstbindung beschlossen. 

Teil des Beschlusses des Rates der Stadt zum Stadtmarketing- und Entwicklungskonzept am 29.05.2001 war u. a. 
ein gestuftes Zentrenkonzept, das die Ortskerne Niederkassel und Rheidt als Hauptzentren der Stadt klassifiziert. 
Hier sollen die zentralen Angebote konzentriert werden. Die hierfür zu treffenden Maßnahmen sind mit Vertretern 
der Bezirksregierung Köln erörtert worden, dabei wurde seitens der Bezirksregierung empfohlen, ein 
Sanierungsgebiet für den Ortskern von Niederkassel zu beschließen. Die Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele 
innerhalb des Sanierungsgebietes sind vom Grundsatz her mit Mitteln der Stadterneuerung förderfähig. Neben der 
Verbesserung und Umgestaltung städtebaulicher Missstände mit Hilfe städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen 
dient das Sanierungsgebiet auch als so genannte „Gebietskulisse“, die den Einsatz von Fördermitteln des Bundes 
und des Landes NRW erlaubt und erwarten lässt.  

Vor diesem Hintergrund ist die Aufstellung einer Sanierungssatzung für den Ortskern Niederkassel beschlossen 
worden. In der Darstellung des Sachverhalts zur Feststellung des Sanierungsgebiets Niederkassel in der 
öffentlichen Sitzung am 05.06.2003 wurde zur Begründung der Chancen und Risiken einer zukünftigen 
Entwicklung des Ortskerns Niederkassel schriftlich dargelegt:  

„Der Ortskern Niederkassel grenzt unmittelbar an den Rhein und besitzt umfassende Entwicklungschancen. Über 
das vorhandene Angebot hinausgehend  befinden sich im direkten Umfeld des Marktplatzes zahlreiche 
Flächenpotenziale, deren Entwicklung die Situation im Ortskern positiv beeinflussen und die 
Versorgungsfunktionen stärken können. 
Diesen Perspektiven stehen zahlreiche städtebauliche Missstände entgegen, die die Entwicklung des Ortskerns 
aktuell hemmen. Hierunter ist die stark belastete Hauptstraße zu zählen. Aber auch das Karree südlich der 
Nießengasse mit dem Bauhofareal, der Bereich der alten Gärtnerei an der Spicher Straße oder die Flächen 



nördlich der Raiffeisenstraße, einschließlich des Postgebäudes, werden nach Art, Maß und Zustand nicht 
entsprechend ihrer Bedeutung genutzt. Die baulichen Strukturen in weiten Teilen des Ortskerns engen somit die 
Entwicklungsperspektiven Niederkassels ein. Der Ortskern ist in der Erfüllung seiner Aufgaben erheblich 
beeinträchtigt. Die Funktionsfähigkeit in Bezug auf den fließenden und ruhenden Verkehr, die 
Entwicklungsfähigkeit unter Berücksichtigung seiner Versorgungsfunktionen und die sozialen Aufgaben des 
Gebiets sind unzureichend erfüllt.“ 

Damit war und ist die Voraussetzung für die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets, dass dort 
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im Sinne des § 136 Abs. 2 BauGB, durch die ein Gebiet zur Behebung 
städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet durchgeführt werden sollen, erfüllt.  

Am 05.06.2003 hat der Rat der Stadt Niederkassel gem. § 142 Abs. 1 BauGB die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Ortskern Niederkassel“ als Satzung beschlossen. Das Plangebiet wird begrenzt durch die 
Rathausstraße, Schellenberg, Rosenstraße, Spicher Straße, Hauptstraße und Pastor-Grimm-Straße, Ortsteil 
Niederkassel. 

Ebenfalls wurde beschlossen, gemäß §141 Abs. 2 BauGB von weiteren vorbereitenden Untersuchungen 
abzusehen, da mit den Ergebnissen aus dem (Stadtmarketing- und) Entwicklungskonzept und den darin 
enthaltenen sektoralen Untersuchungen und städtebaulichen Planungen hinreichende Beurteilungsunterlagen 
bereits vorlagen.  

Weiterhin wurde gemäß §142 Abs. 4 BauGB beschlossen, die Anwendung der Vorschriften des Dritten Abschnitts 
des BauGB auszuschließen, weil aufgrund der vorliegenden Inhalte und des fortgeschrittenen Planungsprozesses 
hierdurch die Durchführung der Sanierung voraussichtlich nicht erschwert würde (vereinfachtes 
Sanierungsverfahren) sowie der Ausschluss der Genehmigungspflicht gemäß §144 BauGB insgesamt. Gemäß 
§143 Abs. 2, Satz 4 BauGB ist aufgrund des Ausschlusses der Genehmigungspflicht nach §144 BauGB eine 
Eintragung in die Grundbücher (Sanierungsvermerk) nicht erfolgt. 

Ergänzend zur Festlegung des vereinfachten Sanierungsverfahrens hat der Rat der Stadt beschlossen: 
Die Maßnahmen zur Realisierung der Ziele der Sanierung sind zügig durchzuführen. Sollte sich für Teilbereiche 
herausstellen, dass durch das vereinfachte Sanierungsverfahren die Durchführung der Sanierung erschwert wird, 
behält sich der Rat vor, die Sanierungssatzung zu ändern und §144 BauGB für den / die betreffenden 
Teilbereich(e) anzuwenden. 

Ebenfalls am 05.06.2003 hat der Rat der Stadt die Aufstellung des Bebauungsplans 117 N als Änderung des 
Bebauungsplans 40 N, Teilplan B für den Bereich Karree südlich der Nießengasse im Ortskern Niederkassel 
beschlossen.  

Zur Realisierung der Ziele der Sanierungsmaßnahme wurde für das Teilgebiet „Bauhof-Areal“ die 
Machbarkeitsstudie Stadtquartier Nießengasse in Niederkassel (Bauhofareal), Dezember 2004 / Fortschreibung 
März 2005, erstellt. Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am 20.02.2005 
der Machbarkeitstudie und dem dort skizzierten Ergebnis einstimmig zugestimmt. 

Für das Sanierungsgebiet „Ortskern Niederkassel“ ist die städtebauliche Förderung „Stadterneuerung – 
Untersuchungsgebiet Innenstadt, Brachflächenentwicklung“ im August 2004 von der Bezirksregierung Köln 
bestätigt worden. Der Förderungsumfang entwickelt sich mit der stufenweisen Einbeziehung der im 
Sanierungsgebiet Ortskern Niederkassel enthaltenen „Bausteine“. Der erste „Förderungsbaustein“, räumlich 
definiert durch die in die Förderung einbezogenen Grundstücke, befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 117 N.  

In der Verfolgung dieser Planung sind mit allen in das Planungskonzept einbezogenen 
Grundstückseigentümer/innen intensive Gespräche, in denen die Chancen erörtert und Möglichkeiten ihrer 
Einbindung aufgezeigt wurden, geführt worden:  

Aus diesen Erörterungen wurde deutlich, dass Teile des Konzeptes zwar kurzfristig umsetzbar sind, andere Teile 
jedoch von den betroffenen Grundstückseigentümer/innen nicht mitgetragen werden. In der Folge sind einzelne 
Grundstücke bzw. Teilflächen von Grundstücken, die für das Planungskonzept von untergeordneter Bedeutung 
sind, herausgenommen worden. Unabdingbar erforderlich für das mit der Machbarkeitsstudie beschlossene 
Entwicklungskonzept bleibt das zentrale Bauhofgrundstück mit Wegebeziehung zur Hauptstraße.  

Ergänzend, und von der Bezirksregierung am 07.02.2006 bestätigt, werden planungsrelevante Grundstücke an der 
Pastor-Grimm-Straße und an der Hauptsraße  in die Förderung einbezogen. Die Planungsziele der 
Machbarkeitsstudie 2004/05 bleiben unberührt. 

Aus dem Maßnahmenkatalog für den Ortskern Niederkassel ist bisher der Umbau der Hauptstraße erfolgt. Als 
Einstieg in die Umgestaltung des Karrees südlich der Nießengasse steht auf Grundlage des Vorhabenbezogenen 



Bebauungsplans 118 N das Seniorenwohnheim Ecke Rathausstraße/Nießengasse vor der Fertigstellung. Einzelne 
Grundstücke konnten von der Stadt bereits erworben werden. Nach wie vor ist jedoch das Bauhofareal nicht 
entsprechend seiner Bedeutung für den Ortskern genutzt. Die Funktionsfähigkeit in Bezug auf die 
Entwicklungsfähigkeit der Versorgungsfunktionen und der sozialen Aufgaben des Gebietes bleibt unzureichend 
erfüllt. 

Aktuell wird deutlich, dass wider Erwarten Kerngrundstücke nicht einvernehmlich in die Sanierungsmaßnahme 
einbezogen werden können. Damit ist nicht mehr gewährleistet, dass die Durchführung der Sanierung nicht 
erschwert wird. Dies ist jedoch Voraussetzung für die Durchführung des vereinfachten Verfahrens.  

Um eine weitere Verzögerung des Sanierungsverlaufs zu vermeiden, die getätigten Investitionen zu sichern und 
die vom Rat der Stadt beschlossenen Planungsziele zu erfüllen, ist für das Teilgebiet „Bauhof-Areal“ die 
Festlegung eines förmliches Sanierungsgebietes nach § 142 Abs. 1 BauGB (ohne Ausschluss von § 144 und 
Dritter Abschnitt „Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften“ BauGB) erforderlich. Dieses Sanierungsgebiet 
„Bauhof-Areal“ umfasst die Grundstücke  
Gemarkung Niederkassel, Flur 8    
Flurstück 7 Flurstück 11 Flurstück 12/1 Flurstück 16 Flurstück 17 Flurstück 71 
Flurstück 72 
(Teilbereich) 

Flurstück 74 Flurstück 76 Flurstück 193 Flurstück 197 Flurstück 198 
(Teilbereich) 

Gemarkung Niederkassel, Flur 9    
Flurstück 17 Flurstück 65 

(Teilbereich) 
Flurstück 150 Flurstück 151 

(Teilbereich) 
Flurstück 450 Flurstück 447 

 

Gemäß § 141 Abs. 1 BauGB hat die Gemeinde „vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets die 
vorbereitenden Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen, die erforderlich sind, um 
Beurteilungsunterlagen zu gewinnen über“ 
- die Notwendigkeit der Sanierung 
- die anzustrebenden allgemeinen Ziele, 
- die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen 
- die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge 
Diese Untersuchungen sind mit den vorstehend erläuterten Erhebungen und Planungen für das festzulegende 
Sanierungsgebiet „Bauhof-Areal“ durchgeführt worden. Nicht abschließend durchgeführt wurde die für die 
qualifizierte Sanierung verbindliche Anforderung des § 141 Abs. 1, Satz 2 BauGB:  
 „Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige Auswirkungen erstrecken, die sich für die 

von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in ihren persönlichen Lebensumständen im 
wirtschaftlichen oder sozialen Bereich voraussichtlich ergeben werden.“ 

Danach sind mit allen im Sanierungsgebiet „Bauhof-Areal“ direkt Betroffenen, d.h. die vorstehend genannten 
Grundstückseigentümer/innen, die Ziele und voraussichtlichen Auswirkungen der Sanierung zu erörtern. Diese 
Untersuchung geht über das hinaus, was bereits einvernehmlich verhandelt worden ist. Die Auskunftspflicht hierzu 
regelt § 138 BauGB.  

Durch Beschluss über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen wird die Vorbereitung der Sanierung 
eingeleitet (§ 141 Abs. 3 BauGB). Bei der Bekanntmachung dieses Beschlusses ist auf die Auskunftspflicht nach 
§ 138 BauGB hinzuweisen. Nach Vorlage der vorbereitenden Untersuchung beschließt der Rat über die neue 
Satzung, unter Anwendung der Vorschriften des Dritten Abschnitts „Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften“ 
(§§ 152 bis 156a) des BauGB sowie der Eintragung in die Grundbücher (Sanierungsvermerk) gemäß §143 (2) 
BauGB und der Genehmigungspflicht für Vorhaben nach § 144 Absatz 1 und 2. 

 

Erneute Veröffentlichung der Satzung für das Sanierungsgebiet „Ortskern Niederkassel“ 

Das gesamte Sanierungsgebiet „Ortskern Niederkassel, für das das Verfahren nach § 142 Abs. 4 BauGB mit 
Ausschluss des § 144 BauGB und des Dritten Abschnitts „Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften“ 
durchgeführt wird, wird erneut beschlossen, um den Zusammenhang zwischen dem gesamten Sanierungsgebiet 
und dem Teilgebiet „Bauhof-Areal“, das nicht im vereinfachten Verfahren durchgeführt wird, aufzuzeigen.  

Die Angelegenheit ist in der Sitzung des Umwelt,- Verkehrs- und Planungsausschuss am 14.09.2006 beraten 
worden. 

Es erging folgender mit 13 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen gefasster Beschlussvorschlag an den Rat: 



 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Rat der Stadt Niederkassel nimmt zur Kenntnis, dass eine Sanierung im vereinfachten Verfahren für das 

Gebiet „Bauhof-Areal“ nach aktuellem Stand nicht durchführbar ist. Er bestätigt ausdrücklich seinen 
Beschluss vom 05.06.2003, eine qualifizierte Sanierung durchzuführen, wenn dies notwendig und bezogen 
auf die Lebensumstände der von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen vertretbar ist. 

2. Der Rat der Stadt Niederkassel beschließt, für das Gebiet „Bauhof-Areal“, gebildet durch die Flurstücke 7, 
11, 12/1, 16, 17, 71, 72 (teilweise), 74, 76, 193, 197, 198 (teilweise), Flur 8, Gemarkung Niederkassel und 
die Flurstücke 17, 65 (teilweise), 150, 151 (teilweise), 450, 447, Flur 9, Gemarkung Niederkassel, mit der in 
der Anlage dargestellten Abgrenzung, die Einleitung des Verfahrens zur Festlegung als förmliches 
Sanierungsgebiet nach § 142 Abs. 1 BauGB, ohne Ausschluss des § 144 und des Dritten Abschnitts 
„Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften“ des BauGB. 

3. Hierzu beschließt der Rat der Stadt Niederkassel für das Gebiet „Bauhof-Areal“ die vorbereitenden 
Untersuchungen nach § 141 BauBG mit der Untersuchung der persönlichen Lebensumstände im 
wirtschaftlichen oder sozialen Bereich der von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen zu 
ergänzen, um die bisher durchgeführte Teiluntersuchung vollständig abzuschließen. Das Ergebnis ist dem 
Rat der Stadt zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 Der Beschluss ist gemäß § 141 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist auf die 
Auskunftspflicht nach § 138 BauGB hinzuweisen. 

4. Für das gesamte, am 05.06.2003 beschlossene Sanierungsgebiet „Ortskern Niederkassel“ wird die Satzung 
zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes (Sanierungssatzung) „Ortskern Niederkassel“ zur 
Durchführung im vereinfachten Verfahren mit Ausschluss der Anwendung des Dritten Abschnitts „Besondere 
sanierungsrechtliche Vorschriften“ des BauGB sowie Ausschluss der Genehmigungspflicht nach § 144 
BauGB insgesamt erneut beschlossen.  

5. Die Vorkaufsrechtsatzung vom 05.06.2003 wird für das gesamte, am 05.06.2003 beschlossene 
Sanierungsgebiet „Ortskern Niederkassel“ bestätigt. 

 

Satzung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes (Sanierungssatzung) „Ortskern 
Niederkassel“ 

Der Rat der Stadt Niederkassel hat aufgrund des § 142 Abs. 1 Baugesetzbuch(BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. S.2414), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NW) vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in der zurzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am                      
folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 
Festsetzung des Sanierungsgebiets 

Im nachfolgend näher bezeichneten Gebiet liegen städtebauliche Missstände im Hinblick auf die bau-, nutzungs-, 
grün- und verkehrsstrukturellen Gegebenheiten vor. 
Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert oder umgesetzt werden. 
Das Gebiet wird hiermit als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und erhält die Bezeichnung: 

„Ortskern Niederkassel“ 

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücksteile innerhalb der in der beigefügten Planunterlage umrandeten 
Flächen im Bereich Rathausstraße, Schellenberg, Rosenstraße, Spicher Straße, Hauptstraße und Pastor-Grimm-
Straße im Ortsteil Niederkassel. Die Planunterlage ist Bestandteil dieser Satzung und ist als Anlage beigefügt. 

 



§ 2 
Vereinfachtes Sanierungsverfahren 

In Anbetracht der Größe des Gebiets und zur vorrangigen Anreizförderung von privaten Eigentümern wird die 
Sanierungsmaßnahme im vereinfachten Verfahren gemäß § 142 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Die Anwendung der 
besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB ist ausgeschlossen, da sie für die 
Durchführung der Sanierung nicht erforderlich ist und die Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert 
wird. 

Gemäß § 142 Abs. 4 2.Halbsatz BauGB wird für das gesamte Sanierungsgebiet „Ortskern Niederkassel“ die 
Genehmigungspflicht nach § 144 Baugesetzbuch insgesamt ausgeschlossen. 

 

§ 3 
Veröffentlichung 

Die Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 Satz 4 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich.  
 
 
 
 
Anlagen: 
 

1. Übersichtsplan 
2. Umgrenzung des Sanierungsgebietes 

 
 
 


